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1. Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben Stellungnahmen abgegeben: 

Nr.  Name  Stellungnahme vom  

Behörden und Verbände 
 

1.1 Landratsamt Biberach 22.09.2025 

1.2 Regionalverband Donau-Iller 04.08.2025 

1.3 Regierungspräsidium Stuttgart: Landesamt für Denkmalpflege 05.08.2025 

1.4 Handwerkskammer Ulm 22.08.2025 

1.5 IHK Ulm 08.08.2025 

Versorgungsträger / Leitungsträger 
 

1.6 Eisenbahn-Bundesamt 16.07.2025 

1.7 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien 15.07.2025 

1.8 Vodafone West GmbH 15.08.2025 

1.9 Deutsche Telekom Technik GmbH 01.08.2025 

1.10 Thüga Energienetze GmbH 24.09.2025 

Nachbargemeinden 
 

1.11 Stadt Aulendorf 25.08.2025 
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1.12 Stadt Bad Waldsee 12.08.2025 
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2. Eingänge im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung: 

 

Es sind keine Bedenken oder Anregungen von Seiten der Öffentlichkeit vorgebracht worden. 
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1. Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

1.1 Landratsamt Biberach 

Rollinstraße 9 

88400 Biberach 

 

Aktenzeichen: 51-BLPV25/029 

Schreiben vom22.09.2025 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine 

Änderung. 

Es werden keine Örtlichen Bauvorschriften festgesetzt. 
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 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  Es erfolgt keine 

Änderung. 

Die Verfahrensschritte wurden, wie beschrieben, durchgeführt. 

 

 

 

 

 

Die Anregung wird berücksichtigt. Das Abwägungsprotokoll wird im 

weiteren Verfahren vorgelegt. 
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 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die schalltechnische Untersuchung 

(Schallgutachten) wird angepasst. 

Die in der Stellungnahme aufgeführten Emissionsquellen werden ergänzt und in 

Abstimmung mit dem Landratsamt detaillierter betrachtet. 

 

 

Die Anregung betrifft nicht den vorliegenden Bebauungsplan. 

 

Die benannten fehlenden Angaben werden im Schallgutachten ergänzt. Das 

Schallgutachten wurde dabei eigenständig und unabhängig von den Aussagen 

des Gutachtens aus dem Jahr 2008 durchgeführt. Bereits vor dem 

Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans fanden Abstimmungen zwischen der 

Stadt Bad Schussenried und der Firma Liebherr Mischtechnik GmbH statt. Diese 

hat dem Bebauungsplanentwurf einschließlich der vorgesehenen Festsetzungen 

vor der Veröffentlichung im Rahmen der Auslegung zugestimmt. Auch nach der 

Überarbeitung des Schallgutachtens steht die Stadt weiterhin in engem 

Austausch mit der Firma Liebherr Mischtechnik GmbH, um deren Belange 

angemessen zu berücksichtigen. 

Die unterschiedlichen Lärmkontingente in diesem Schallgutachten sowie der 

Annahme im Bebauungsplanvorentwurf „Sennhof-Ost“ basieren auf 

unterschiedlichen Planungs- und Bearbeitungsständen. Bis zur Satzung beider 

Bebauungspläne werden die Inhalte nachvollziehbar angeglichen. Die Auswahl / 

Darstellung der Richtungssektoren wird rechnerisch nach optimaler Ausnutzung 

für das Gewerbe festgelegt. 

Die vorgenannten Anpassungen betreffen ausschließlich die 

immissionsschutzrechtliche Ausgestaltung der Nutzung und lassen die 

planungsrechtlich zulässige Art und das Maß der baulichen Nutzung unberührt. 
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 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

 

Die Anregungen werden berücksichtigt. Die redaktionelle Änderung 

umgesetzt. 

Es wird jedoch darauf verwiesen, dass das Gutachten aufgrund der 

Berücksichtigung dieser Gesamtstellungnahme überarbeitet wird. Die 

redaktionellen Fehler werden somit nicht eins zu eins behoben, sondern in der 

Gesamtanpassung behoben. Seitenzahlen und Formulierungen können 

entsprechend variieren. 
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 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

 

 

 

Es bestehen keine Einwände. 

 

 

 

Es bestehen keine Einwände. 

 

 

 

Es besteht keine Betroffenheit. 

Es bestehen keine Einwände. 

 

Es bestehen keine Einwände. 

 

 

Es bestehen keine Einwände. 
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 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

 

 

Es sind keine Belange betroffen. 

 

 

Es bestehen keine Bedenken. 
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 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

 

 

Es bestehen keine Bedenken. 
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 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  Es erfolgt keine 

Änderung. 

Die Festsetzungen dieses Bebauungsplans umfassen nur Maßnahmen zum 

Lärmschutz. 

Alle anderen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans bleiben 

entsprechend unberührt. 
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 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

 

 

Es bestehen keine Einwendungen. 

1.2 Regional-Verband Donau-Iller 

Schwambergerstr. 35 

89073 Ulm 

 

Schreiben vom: 04.08.2025 

 

 

Es bestehen keine Einwände. 
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 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

1.3 Regierungspräsidium Stuttgart 

Landesamt für Denkmalpflege 

 

Alexanderstraße 48 

2072 Tübingen 

 

Geschäftszeichen: RPS83-1-255-24/278/2 

 

Schreiben vom: 05.08.2025 

 

 

 

 

 

Es bestehen keine Bedenken. 
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 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt und in den Hinweisen redaktionell ergänzt. 

 

 

Es bestehen keine Bedenken. 
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 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

1.4 Handwerkskammer Ulm 

Olgastraße 72 

89073 Ulm 

 

Aktenzeichen: BLP25zvi3579 / mdr 

Schreiben vom: 22.08.2025 

 

 

 

Es bestehen keine Bedenken. 
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 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

1.5 IHK Ulm 

Olgastraße 95-101 

89073 Ulm 

 

Schreiben vom: 08.08.2025 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine 

Änderung. 

Die Stadt Bad Schussenried war mit der Firma Liebherr Mischtechnik GmbH 

Mischtechnik GmbH bereits vor Aufstellungsbeschluss dieses Bebauungsplans 

im Austausch. Zudem wurde vor Veröffentlichung der Entwurfsunterlagen die 

Zustimmung der Firma Liebherr Mischtechnik GmbH zu den konkreten 

Festsetzungen eingeholt. Die zu erwartenden immissionsschutzrechtlichen 

Einschränkungen der Emissionsabstrahlung auf dieser Teilfläche des 

Betriebsgeländes ist der Firma Liebherr Mischtechnik GmbH entsprechend 

bekannt. Die städtebauliche Grundkonzeption des Gewerbegebiets bleibt hiervon 

unberührt. 

Es wird ausdrücklich nicht angestrebt, die Firma in ihrer grundsätzlichen 

Gesamtentwicklung am Standort Bad Schussenried einzuschränken. Vielmehr 

wird durch die Festsetzung von Maßnahmen zum Lärmschutz planerische 

Klarheit für etwaige Entwicklungsabsichten definiert. Es bestehen somit keine 

Bedenken, dass die Belange der Firma Liebherr Mischtechnik GmbH nicht 

ausreichend berücksichtigt wurden. Die Stadt und die Firma sind weiterhin aktiv 

im Austausch. 

 



Bebauungsplan „Fa. Liebherr Erweiterung Nord-Ost, 1. Änderung“ Stadt Bad Schussenried  

Auslegung gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB: 21.07.2025 – 25.08.2025, Verlängerung der Auslegung: 25.08.2025 – 26.09.2025 

Behandlung der Stellungnahmen vom 12.01.2026 

 

 

Seite  17 von 24 

 

 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

 

 

1.6 Eisenbahn-Bundesamt 

Südenstraße 44 

76135 Karlsruhe 

 

Schreiben vom: 16.07.2025 

 

 

 

 

 

 

Es bestehen keine Bedenken. 
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 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

 

 

1.7 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien 

Gutschstaße. 6 

76137 Karlsruhe 

 

Schreiben vom: 15.07.2025 

 

 

 

 

 

 

Es bestehen keine Bedenken. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

 

 

1.8 Vodafone West GmbH 

Ferdinand -Braun-Platz 1 

40549 Düsseldorf 

 

Vorgangsnummer: OEG-31485 

 

Schreiben vom: 15.08.2025 

 

 

 

Es bestehen keine Einwände. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bebauungsplan „Fa. Liebherr Erweiterung Nord-Ost, 1. Änderung“ Stadt Bad Schussenried  

Auslegung gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB: 21.07.2025 – 25.08.2025, Verlängerung der Auslegung: 25.08.2025 – 26.09.2025 

Behandlung der Stellungnahmen vom 12.01.2026 

 

 

Seite  20 von 24 

 

 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

 

 

1.9 Deutsche Telekom Technik GmbH 

Adolf-Kolping-Str. 2-4 

78166 Donaueschingen 

 

Schreiben vom: 01.08.2025 

 

 

 

 

 

 

Es bestehen keine Einwände. 
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  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

 

 

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 

1.10 Thüga Energienetze GmbH 

Industriestraße 7 

78224 Singen 

 

Schreiben vom: 24.09.2025 

 

 

 

 

 

 

Es bestehen keine Einwände. 
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 Stellungnahme: Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 

   

1.11 Stadt Aulendorf 

Hauptstraße 35 

88326 Aulendorf 

 

Schreiben vom: 25.08.2025 

 

 

 

Es bestehen keine Bedenken. 

1.12 Stadt Bad Waldsee 

Hauptstraße 29 

88339 Bad Waldsee 

 

Schreiben vom: 12.08.2025 

 

 

 

Es bestehen keine Einwände. 
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Aufgestellt: 

 

   Pfullingen, 12.01.2026 

   citiplan GmbH 

    

 


